
Wann beginnt meine Aufsichtspflicht?
Beitrag von „Das Pangolin“ vom 20. Januar 2018 23:04

Gestern habe ich ein wenig im Internet recherchiert. Ich bin nicht so recht fündig geworden,
aber ich habe gelesen, dass der Lehrer in den meisten Bundesländern das Recht hat
(Erziehungsmaßnahme), einen Schüler wegen Störungen vom Unterricht auszuschließen (nur in
Bayern ist das wohl verboten).

https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/was-duerfen-lehrer/2867

Ich frage mich, ob der Ausschluss vom Unterricht wegen Zu-spät-Kommens (im
Wiederholungsfalle) nicht auch so eine Erziehungsmaßnahme sein kann und somit
gerechtfertigt ist (außer natürlich in Bayern) ?

1https://www.lehrerforen.de/thread/45275-wann-beginnt-meine-aufsichtspflicht/?postID=425266#post425266
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